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§ 37f KartG 2005 Beweislast bei
Schadensüberwälzung

 KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

1. (1)Die beklagte Partei kann in einem Verfahren über den Ersatz des Schadens aus einer

Wettbewerbsrechtsverletzung die Einrede erheben, dass die klagende Partei den sich aus einer

Wettbewerbsrechtsverletzung ergebenden Preisaufschlag ganz oder teilweise weitergegeben hat. Dafür ist die

beklagte Partei beweispflichtig. Die erfolgreiche Einrede lässt das Recht der klagenden Partei unberührt,

Schadenersatz wegen entgangenen Gewinns zu fordern.

2. (2)Macht ein mittelbarer Abnehmer gegen einen Rechtsverletzer einen Schaden geltend, der auf ihn im Sinn des

Abs. 1 von einem Abnehmer einer vorgelagerten Vertriebsstufe überwälzt wurde, so liegt ihm der Beweis ob, dass

der Preisaufschlag an ihn weiter gegeben wurde.

3. (3)Weist der mittelbare Abnehmer in einer Situation nach Abs. 2 nach, dass

1. 1.die beklagte Partei eine Wettbewerbsrechtsverletzung begangen hat,

2. 2.diese einen Preisaufschlag für deren unmittelbare Abnehmer zur Folge hatte, und

3. 3.er Waren oder Dienstleistungen erworben hat, die Gegenstand der Wettbewerbsrechtsverletzung waren

oder solche Waren oder Dienstleistungen enthalten oder aus solchen hervorgegangen sind,

so wird die Weitergabe eines Preisaufschlags vermutet. Die beklagte Partei kann die Vermutung durch die

Glaubhaftmachung des Gegenteils entkräften.

4. (4)Zur Frage der Schadensüberwälzung kann den Streit verkünden (§ 21 ZPO):

1. 1.die von einem unmittelbaren Abnehmer als Rechtsverletzer geklagte Partei einem mittelbaren Abnehmer;

2. 2.die von einem mittelbaren Abnehmer als Rechtsverletzer geklagte Partei einem unmittelbaren Abnehmer.

Der unmittelbare oder mittelbare Abnehmer, dem der Beklagte rechtzeitig den Streit verkündet hat, ist an die

rechtskräftige Entscheidung des Gerichts über die Schadensüberwälzung gebunden.

5. (5)Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß, wenn die Wettbewerbsrechtsverletzung die Belieferung des Rechtsverletzers

betrifft und der Schaden in einem zu geringen Preis besteht.
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